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Kommunal- und Finanzaufsicht über den Landkreis Darmstadt-Dieburg gemäß 

§ 54 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit §§ 135 ff. der 

Hessischen Gemeindeordnung (HGO); 

Haushaltsentwurf für die Jahre 2022 / 2023 

Sehr geehrter Herr Landrat Schellhaas, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

am 14. Juni 2022 erhielt das Regierungspräsidium Darmstadt auf Arbeitsebene von den 

aktuellen Eckdaten des Haushaltsentwurfs des Landkreises Darmstadt-Dieburg für die 

Jahre 2022 und 2023 in der vom Kreisausschuss am 31. Mai 2022 beschlossenen Fas-

sung Kenntnis. 

Nach deren Würdigung kann eine Genehmigung der genehmigungsbedürftigen 

Teile der Haushaltssatzung 2022 / 2023 weiterhin nicht in Aussicht gestellt wer-

den. 

Zwar wird nunmehr der Ausgleich des Ergebnishaushalts – unter Berücksichtigung der 

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses – sowohl in den beiden 

Haushaltsjahren als auch in den weiteren Ergebnis- und Finanzplanungsjahren darge-

stellt. 

Der Ausgleich des Finanzhaushalts kann jedoch bis Ende des Jahres 2025 noch immer 

nicht prognostiziert werden. Dies widerspricht weiterhin der Auflage zu den Genehmi-

gungen zur Nachtragssatzung des Landkreises sowie zu den Nachtragswirtschaftsplä-

nen des „Da-Di-Werks“ und den Kreiskliniken für das Jahr 2021 vom 28. März 2022, auf 

die ich bereits im Rahmen unseres Gesprächs zwischen Vertretern der Finanzaufsicht 
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des Regierungspräsidiums Darmstadt und den hauptamtlichen Mitgliedern des Kreis-

ausschusses am 12. Mai 2022 hingewiesen habe. Hiernach soll zum einen der jahres-

bezogene Ausgleich spätestens im Jahr 2025 dargestellt werden. Zum anderen sollen 

bis spätestens Ende des Jahres 2027 die erwarteten überjährigen Liquiditätskredite 

vollständig abgebaut sein. Entsprechend sollte mit dem Haushalt 2022 ein detaillierter 

Abbauplan vorgelegt werden. 

Im Hinblick auf die Presseberichterstattung des heutigen Tages rufe ich zudem in Erin-

nerung, dass die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage grundsätzlich als letztes 

Mittel in Betracht zu ziehen ist, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Zuvor sind je-

doch alle anderen Konsolidierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Auch dies wurde be-

reits im o. g. Gespräch kommuniziert. 

Dieses Schreiben ist den Mitgliedern des Kreisausschusses sowie dem Kreistag vor der 

Beschlussfassung über den Haushalt 2022 / 2023 zur Kenntnis zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
gez. Horst Kreher 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 


